




 

Sachverhalt:
Lieferungen aus 

dem                
EU-Ausland

Die Person, die 
eine Bestellung 

tätigt, informiert das 
beauftragte 

Unternehmen 
darüber, dass die 
Bestellung durch 
die HHU erfolgt.

Die Person, die 
eine Bestellung 

tätigt, gibt bei der 
Bestellung Name, 
Anschrift und USt-
ID (DE811222416) 
der HHU zwingend 

an. 

Die Person, die 
eine steuerlich 

falsche Rechnung 
in D 5.4 einreicht, 

muss diese in 
Abstimmung mit 
dem Lieferanten 

korrigieren lassen.

Ist keine Korrektur 
möglich und liegt 
endgültig keine 

steuerlich korrekte 
Rechnung vor, 
erfolgt keine 

Zahlung durch die 
HHU. 

Die Kontierung wird 
an die Bedarfsstelle 

zurückgesendet.

Sachverhalt:
Sonstige 

Leistungen aus 
dem EU-
Ausland

Die Person, die 
eine Bestellung 

tätigt, informiert das 
beauftragte 

Unternehmen 
darüber, dass die 
Bestellung durch 
die HHU erfolgt.

Die Person, die 
eine Bestellung 

tätigt, gibt bei der 
Bestellung Name, 
Anschrift und USt-
ID (DE811222416) 
der HHU zwingend 

an. 

Die Person, die 
eine steuerlich 

falsche Rechnung 
in D 5.4 einreicht, 

muss diese in 
Abstimmung mit 
dem Lieferanten 

korrigieren lassen.

Ist keine Korrektur 
möglich und liegt 
endgültig keine 

steuerlich korrekte 
Rechnung vor, 
erfolgt keine 

Zahlung durch die 
HHU. 

Die Kontierung wird 
an die Bedarfsstelle 

zurückgesendet.

Sachverhalt:
Lieferungen aus 

dem Drittland

Für Bestellungen 
aus dem Drittland 

ist der Zentrale 
Einkauf (D 5.2) 

zuständig.

Die Person, die 
eine Bestellung 
tätigt, hat die 

Beschaffungs-
richtlinie von D 5.2 

zu beachten.

Die Person, die 
eine Bestellung 

tätigt, informiert das 
beauftragte 

Unternehmen 
darüber, dass die 
Bestellung durch 
die HHU erfolgt.

Die Person, die 
eine Bestellung 

tätigt, gibt bei der 
Bestellung Name, 
Anschrift und USt-
ID (DE811222416) 
der HHU zwingend 

an. 

Wenn in D 5.4 eine 
Kontierung ohne 

die vorherige 
Einbindung von     

D 5.2 eingeht, wird 
diese unbearbeitet 

an D 5.2 
weitergeleitet und 

bis zur 
nachträglichen 

Genehmigung nicht 
gezahlt.

Sachverhalt:
Sonstige 

Leistungen aus 
dem Drittland

Die Person, die 
eine Bestellung 

tätigt, informiert das 
beauftragte 

Unternehmen 
darüber, dass die 
Bestellung durch 
die HHU erfolgt.

Die Person, die 
eine Bestellung 

tätigt, gibt bei der 
Bestellung Name, 
Anschrift und USt-
ID (DE811222416) 
der HHU zwingend 

an. 

Die Person, die 
eine steuerlich 

falsche Rechnung 
in D 5.4 einreicht, 

muss diese in 
Abstimmung mit 
dem Lieferanten 

korrigieren lassen.

Ist keine Korrektur 
möglich und liegt 
endgültig keine 

steuerlich korrekte 
Rechnung vor, 
erfolgt keine 

Zahlung durch die 
HHU. 

Die Kontierung wird 
an die Bedarfsstelle 

zurückgesendet.

Sachverhalt:
Reisekosten-

erstattungen an 
Dritte                      
(Nicht-

Unternehmer)

Die Person, die 
eine Kontierung für 

die Abrechnung 
eines 

Gasthonorares 
erstellt, hat das 

Formular 
"Vereinbarung über 

Gastvorträge" 
ausgefüllt 

beizufügen.

Die Person, die 
eine Kontierung für 

die Hotel-
rechnungen eines 

Dritten erstellt, 
muss das 

Informationsblatt 
„Kostenerstattung 
für Gäste an der 
HHU“  beifügen.

Wenn in D 5.4 eine 
Kontierung ohne 
die erforderlichen 
Angaben eingeht, 
wird diese ohne 

Auszahlung an die 
Bedarfsstelle 

zurückgesendet.

Sachverhalt: 
Barvorlagen

Barvorlagen sind 
nur in begründeten 
Fällen zulässig und 
dienen nicht zum 

Erwerb von 
Standardwaren.

Die Person, die 
eine Kontierung für 

eine Barvorlage 
erstellt, hat 
folgende 

Unterlagen 
beizufügen: 
Rechnung, 

Zahlungsnachweis, 
ausgefülltes 
Formblatt 

„Kostenerstattung 
von Barvorlagen“.

Die Person, die 
eine Barvorlage 

tätigt, hat darauf zu 
achten, dass die 
Rechnung Name, 
Anschrift und USt-
ID (DE811222416) 
der HHU enthält.

Es erfolgt keine 
Erstattung der 

Barvorlage, wenn 
die beschriebenen 

Mindest-
anforderungen 

nicht eingehalten 
werden. Die 

Kontierung wird an 
die Bedarfsstelle 
zurückgesendet.

Sofern eine 
Korrektur der 

Rechnung erfolgt, 
kann die Erstattung 
nachgeholt werden. 
Die Bedarfsstelle ist 

für die Anfrage 
einer Korrektur 

zuständig.
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Hinweis: Detailliertere Ausführungen zu den einzelnen Sachverhalten finden Sie in dem Dokument „Hinweise zur Bearbeitung von 
Vorgängen mit steuerlicher Relevanz“. 
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